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rische Kirche Stellung; hıer annn s1ie beim Wort NOM- San Kırche können Lehrdifferenzen abgebaut, die
inenNn werden. dahıinterliegende Gemeinsamkeit aufgewiesen werden;:

Diese Kirche verleugnet weder 1n der Methode noch in kann das Bewußtsein wachsen, da{fß INa  S VO  _3 der eigenen
der Sache ıhre Herkunft. Die Schrift bleibt Grundlage der Konfession und VO' eigenen theologischen Standpunkt

AUS mMI1t den anderen Kırchen nıcht 1ın trennendem Wıder-Verkündigung und Reflexion:; den kırchlichen
Autoritäten nımmt Luther neben den patrıstischen Aus- spruch verbleiben mußß, auch WCNN noch nıcht alle Lehr-
apcn (Augustıin) einen emınenten Platz ein; heuti- Iragen aufgearbeıitet sınd. Im EEK 1St diıeser Okumenis-
40 theologischen Aussagen dominıeren die der CVANSC- INUS Prinzıp. Es 1St dies eın deutlıcher Niederschlag der
lischen Theologie. Schwerpunkte w1e Rechtfertigung, theologischen Gespräche uNnsercs Jahrhunderts, die den
Sakramententheologie und allgemeines Priestertum- Spielraum möglıcher Lehraussagen beträchtlich geweıtet
über dem Amt ZCeUSCN VO'  5 Kontinultät 1ın der Sache In haben Der Pluraliısmus der Theologien hat den Blick da-
sotern 1St der EEK evangelısch und wendet sıch 1n erster tür geschärft, da{fß iInNna  S sıch 1im Wesen des Glaubens als
Linıe dıe Mitglieder der VO der Reformation geprag- verantwortlichen Lebensvollzugs über gewordene Kon-
cten Kırchen. fessionsgrenzen hinweg verständıgen und verstehen kann.

Diese Tatsache 1St ftestzustellen und respektieren. Eın entscheidender Impuls liegt, w 1e auch der EEK
Und doch 1St. dieser Katechismus nıcht mehr „Protestan- zeıgt, 1mM Rückgriff auf die Schrift In ıhr wırd nıcht NUuUr

tisch“-konfessionell. Weıt davon entfernt, Konftessions- die Mıtte des Glaubens thematisıert: hier wırd auch das
diferenzen betonen, reteriert sachlıch, verständnıs- Grundmuster des vielgestaltigen und doch einen Glaubens
voll und ohne Polemik dıe Lehre anderer Kırchen, beson- als Jegıtim vorgestellt.
ders der katholischen. Dadurch erscheinen unterschiedliche
Lehren wıe D die Rechtfertigungs- bzw Erlösungslehre Haben damıt dıe kirchlichen Institutionen „abgeschnallt“?
als verschiedene Formulierungen einer Sache Mıt dieser Hıer, scheint CD, hat ıne Institution VO  e sıch AUS

Darstellung der „Gleichwertigkeit“ demonstriert der durch Reformbereitschaft, Verständigungswillen, Problem-
EEK, daß INan dıe Meınung des anderen als Jegıtiımen bewußtsein und Ermöglichung VO  >} Vielfalt höchstens -
Ausdruck des rechten Glaubens des anderen anerkennen nötıgen Ballast abgeschnallt un: eın u  9 besseres Vor-
kann, ohne dafß Ina  e} diese andere Meınung für sıch über- wärtskommen ZU Wesen des Glaubens angebahnt.
nehmen mu{ Frıes). Im Gespräch mıiıt der Lehre der Franz Wolfinger

orum

FEinkommensteuerreform und Kırchensteuer
Die Auswirkungen des Einkommensteuerreformgesetzes 1974
auf die kirchliche Finanzlage
Seıt der Verabschiedung des Einkommensteuerreform- Laute der Jahrhunderte die verschiedenartigsten, den Je-

1974 werden dessen Auswirkungen auf das Kır- weılıgen Zeitverhältnissen angepalsten Abgaben erhoben
chensteueraufkommen diskutiert. In der breiten Öffent- Mıt der Einführung des Allgemeinen Landrechts eröftnete
lichkeit scheinen aber yrecht unklare Vorstellungen über das Preußen der evangelıschen (1794) und der katholischen
Ausmaß der Auswirkungen bestehen. Dipl.-Ktm (1803) Kirche dıe rechtliche Möglichkeit ZUr Erhebung VO  3

Danziel Koths, Assıstent Seminar für Finanz- Zwangsumlagen und auf diese Weıse den se1t
wissenschafl der Unwwersität Köln, berechnete and Mıtte des Jahrhunderts bestehenden Kirchenzehnt. Un
der verfügbaren und generalisierbaren Daten die tatsäch- zureichende Verwaltungseinrichtungen und die Scheu der
iıch eingetretenen bzw erwartenden Mindereinnahmen. Kırche, iıhre Gliıeder regelmäßigen Geldleistungen

zwıngen, erlaubten jedoch die Einführung moderner
Die Kırche Wr seıt iıhrer Entstehung ZuUur Erfüllung ıhrer Kırchensteuern erst Begınn des Jahrhunderts reu-
Aufgaben auf dıe Bereitstellung materieller Miıttel - Rıische Kirchensteuer-Gesetze 1905/1906).
gewlesen. Sıe hat ZUuUr Deckung ıhres Finanzbedarfs 1mM Das Aufkommen der zunächst Nur subsıidıiär erhobenen
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Kırchensteuer bestimmte sıch dementsprechend nach den Landeskirchen erhoben. Um S1e ol hier ausschließlich
übrıgen Einnahmen (Kırchenvermögen, Staatsleistungen, gehen; dementsprechend bezeichnet hier der Begriff Kır-
Kollekten und Patronatsbeiträgen). So überwogen VOL chensteuer (KıSt) die Kırcheneinkommensteuer.
1918 die Einnahmen AUuUS Kırchenvermögen diejenigen AUS Idie angestrebte Vereinheitlichung des KıSt-Hebesatzes
Staatsleistungen oder Kırchensteuern; etrtztere tür (ın deren Verlaut die Kırchen in den Ländern Nordrhein-
die evangelıschen und katholischen Kirchen unterschied- Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland un: Berlin
lıch bedeutsam Mırt schwıindendem Geldwert veränderte se1it Antfang 1975 den KıSt-Hebesatz VO 10 9/9 auf 9 0/9
sıch dıe Einnahmestruktur der kirchlichen Etats aut Kosten gesenkt haben) begünstigt das Anlıegen, für den überwie-
der Erträge AaUS dem Kırchenvermögen ZUgUNSICN der- genden Teıl des Bundesgebietes gültige Ergebnisse fin-
jenıgen Aus Staatsleistungen und Kırchensteuern. Dıie Ab- den Dementsprechend bildet eın KıSt-Hebesatz VO  . 99/9
schaffung des Subsıdiarıtätsprinziıps nach 1945 und dıe (k 0,09) den Ausgangspunkt unseTrTer Überlegungen und
direkte Verknüpfung der Kırchensteuer mMi1t der Lohn- führt einer allgemeinen Formel Z Berechnung des
entwicklung 1n der Bundesrepublik Deutschland (Zuschlag- KıSt-Autkommens (ın Abhängigkeit VO ESt-Aufkom-
system) ließen schließlich diıe Kırchensteuer ZUur wichtigsten men):
kırchlichen Einnahmequelle werden, da{fß s1e heute rd (3 KısSt  . ESt

0/9 der katholischen Kırcheneinnahmen und rd 95 0/9 Dıie daran unmittelbar anknüpfende Feststellung, da{fß jede
der evangelıschen Kircheneinnahmen erbringt und das Änderung des St-Autkommens Einheit die Söhe
finanzıelle Rückgrat beider Religionsgemeinschaften bıl- der KıSt 0,09 Einheiten verändert, 1st auch 1n An-
det betracht des nach Abs Nr. EStG gebotenen Ab-
Das Recht, „auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach ZUgS der gezahlten 15r als Sonderausgabe zutreftend,
Madisgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern W€l'l_l'l Ila  - davon ausgeht, da{ß sıch der Sonderausgaben-
erheben“, raumt der gemäfß Art 140 weıtergeltende abzug be1 der Größe ESt endgültiges Aufkommen AUus
Art 137 Abs der Weıimarer Reichsverfassung allen als der ESt) bereıts ausgewirkt hat
„Körperschaften des öftentlichen Rechts“ anerkannten Von dieser Aussage unberührt bleibt die Bedeutung der
Religionsgesellschaften e1n. Dieses Recht, VO dem neben Sonderausgabenregelung für dıe hier 19008  ar der oll-
den beiden SOg  ten gyroßen Kırchen 1U  — noch wenıge ständigkeıt halber angeführte tatsächliche 1S5t-
kleinere Glaubensgemeinschaften Gebrauch machen, N- Belastung, die, bezogen autf die ESt-Bemessungsgrundlage
tıert den Kırchen lediglich 1ne Steuererhebung Ver- „ versteuernder Einkommensbetrag“ (vor Abzug der
wendung staatlıcher „Maßstabsteuern“, während die KıSt), Je nach Progressionsstufe unterschiedlich 1st3.
staatlıche Einzugshilfe Eerst durch verschiedene Abkommen Mırt diesem 1NnweIls auf den für dıe ESt eigentümlıchen
zwıschen den Kırchen und den zuständıgen Ländern pCc- Progressionstarif 1St dessen Bedeutung tür die 1S5t jedoch
währleistet wiıird. nıcht erschöpfend dargestellt, denn auf Grund der Ver-

knüpfung der 15t mMiıt der progress1iv ausgestalteten ESt
entwickelte sıch das KıiSt-Aufkommen 1ın Zeıiten rapıde

Die Einkommensteuer als steigender Arbeitsentgelte überproportional.
„Maßstabsteuer“ für die Kirchensteuer

Eın 1n diesem Zusammenhang anzuführendes (weıteres)
Gemäfß Art 137 Abs der Weıimarer Reichsverfassung Problem der einkommensteuerlichen „Maßstabfunktion“

entsteht durch dıe Konjunkturreagibilıtät der ESt, die her-bestimmen die Ländergesetze, welche staatlıchen Steuern
der Kırchensteuer als „Maßfßstabsteuern“ zugrunde legen vorgerufen wırd VO  a deren relatıv hoher „Aufkommens-
sind. elastızıtiät“ (die ESt reagıert auf Änderungen des Brutto-
Wiährend die Einkommensteuer (hierzu gyehört auch sozlalprodukts Einheit mıiıt einer Aufkommens-
die auf Grund iıhrer besonderen Erhebungsform 508 Lohn- anderung VO  - 1,6 Einheiten). Diese „Konjunktur-
steuer) den Kırchen ın allen Bundesländern als Besteue- sensibilität“ der ESt macht s1e eiınem häufıg benutzten
rungsma{fsstab ZUT Verfügung steht (Kırcheneinkommen- Instrument der Konjunkturpolitik, deren Maßnahmen

sıch über die beschriebene Verknüpfung auch be1 der 15tsteuer), bieten Baden-Württemberg, Bayern, Berlın, Hes-
SCH, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ıhren uswirken.
Kıiırchen diesem Zweck auch den Grundsteuermeßbetrag
(Kırchengrundsteuer). ıne drıtte „Ma{fistabsteuer“ ken-
1nenNn alle Bundesländer miıt Ausnahme VO  3 Baden-Würt- Die Neuregelungen des
temberg, Bayern und Schleswig-Holstein in orm der Ver- Einkommensteuerreformgesetzes 1974
mOögensteuer (Kırchenvermögensteuer). Schließlich bıldet
noch dıe Gewerbesteuer den Anknüpfungspunkt für diıe Weniger lkonjunkturpolitischen Zielen als vielmehr soz1al-
Kırchensteuer iın Baden-Württemberg und 1M Saarland staatlichen Ideen entsprechend, anderte das Einkommen-
(Kırchengewerbesteuer) steuerreformgesetz 1974 EStRG) hauptsächlıch die Eın-
Ledıiglıch dıe nach ıhrem Autkommen bei weıtem wichtig- kommensbesteuerung aAb Januar 1975 in wichtigen Teil-
STeE Kırcheneinkommensteuer wırd ın allen Diıözesen und bereıichen, die, nach Darstellung der allgemeınen Proble-
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matık der ESt als „Maßstabsteuer“ ehandeln sind. Die Anderungen des KISt-Aufkommens
Es lassen sıch vier Retormteile unterscheiden, die hiıer UuUrc das-
zunächst unabhängig VO  3 ihrer Bedeutung für die 15t
erläutert werden. Eıne ÜBertragung der vorgestellten Zahlen durch die oben
Mıt einer „Tarifreform“ sollen nNniere und mittlere Eın- angeführte geringfüg1g erweıterte Formel (1) auf den
kommen und Eiınkommensgruppen mMI1t soz1alem Anspruch Bereich der 15t
auf Hılte entlastet werden, iındem der Grundfreibetrag
VO 16850 auf 3000 angehoben und die Proportio- (2) ı5t ESt
nalzone VO  - 16 000 (Einzel-/Zusammenveran-
Jagte) auf 16 000/32 01010 (bei gleichzeitiger Anhebung führte einer Aufkommensminderung bei der 15t 1n
des Proportionalsteuersatzes VO  3 19 aut 0/9 und des öhe VO  3 (ın Mrd DM)
Spitzensteuersatzes auf 56 0/9) ausgeweıtet wurden und dıe ıSt 0,09 (_ 6,780 —1,621 —1,460
Ergänzungsabgabe ZUr ESt entfhiel. (Diese letztere Maß- 95—1,
nahme wırd aber der Entlastung mıittlerer und unferer ı5t —0,49 239 Mrd
Einkommen 11UX bedingt gerecht, da bısher ıne rgan- Dabe!: waren jedoch die tolgenden wesentlichen Einwände
zungsabgabe erst beı versteuernden Einkommensbeträ- und Besonderheiten außer acht gelassen: Die Zahl der
SCNMN über bzw. 3° 01010 erhoben wurde.) urch KiSt-Pflichtigen unterschreitet die Zahl der ESt-Pflichti-
diıe Anhebung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendun- SCIl Unserem Untersuchungsziel entsprechend, äßt sıch
geCN sollten geleistete Vorsorgeaufwendungen einem der prozentuale Anteıil KıSt-Pflichtiger der Gesamt-
größeren Teil steuerwirksam werden als bisher: die Eın- zahl der ESt-Pflichtigen (unter der Annahme eines 1St-
führung einer (erhöhten) Vorsorgepauschale ın öhe Hebesatzes VO  3 0/0) AUS den Steuerstatistiken des Jahres
VO  a 16 %/0 des Arbeitslohnes höchstens 169/90 der jähr- 1974 (laut Statistisches ahrbuch ermuitteln. Be1i
lıchen Bemessungsgrenze ın der gesetzlıchen Rentenver- zahlenmäßiger Übereinstimmung beider Bevölkerungs-
sıcherung dient der Verwaltungsvereinfachung un: SIUDDCN betrüge die 15t 0/9 der ESt (0,09 Mrd
führt Steuervorteıilen, WEeNn die tatsächlich gezahlten 5,558 Mrd.) Die tatsächliche öhe der 1St belıef sıch
Vorsorgeaufwendungen wenıger als 16 9/0 des Arbeits- jedoch 1974 auf 7,584 Mrd. DM Das entspricht einem
lohnes betragen. Dıie Verdoppelung des Arbeitnehmer- Anteıl der KıSt-Pflichtigen der Gesamtzahl der ESt-
freibetrages Von 740 auf 480 bewirkt ıne Je nach Pflichtigen VO' 5,34%% Dementsprechend verringert sıch
Tarıtstufe unterschiedliche Steuerentlastung. Das neueEe die oben ermittelte KıSt-Aufkommensminderung (von
System des Familienlastenausgleichs, das die steuerlıch konjunkturellen Einflüssen und evtl. Kiırchenaustritten ab-
wırksamen Kinderfreibeträge abscha fl} und durch ıne NUur gesehen) und beträgt
VO  —; der Kinderzahl abhängige Kindergeldregelung EerSetZt,
tührt einer VO  ; den jeweılıgen Steuerdaten bestimmten ı5E — 0,49 239
Steuerbelastungsänderung. ı5E 202 056 Mrd

Die 1er Nur grob umrıssenen Retormteile führen (einzeln Von der innerhalb des ersten Retormteiıls erwähnten Ab-
un: gemeinsam) in verschiedenen Einkommensklassen schaffung der Ergänzungsabgabe wırd das KıSt-Autkom-
unterschiedlichen Steuerlastverschiebungen, die den VO  3 Inen nıcht tangıert, da die Bemessungsgrundlage der KıSt

die ESt-Schuld ISt, deren Söhe nach w 1e VOTLT der Steuer-der Bundesregierung veröffentlichten Übersichten ent-
nehmen siınd 4. Unter Zugrundelegung dieser für jede Eın- reform VO  3 einer evtl. Ergänzungsabgabe unberührt bleibt.
kommensstufe ermittelten Zahlen werden dort auch dıe Aus diesem Grunde 1st die erwartende KıSt-Autkom-
Auswırkungen der Steuerretorm Aus finanzwirtschaftlicher mensminderung geringer.
Il aufkommensmäfßfßiger) Sıcht beschrieben. Demnach VeOeI-

ringert sıch das ESt-Aufkommen (jeweıils 1n DM) durch ıSt —  —0, 056 0,09 0,8534 1,970
dıe „Tarıfreform“ 6,780 Mrd,., VO  3 denen 1,970 Mrd ı5t 6858978 Mrd
auf die Abschaffung der Ergänzungsabgabe enttallen. Die
Sonderausgaben-Neuregelung un: dıe Veränderungen bei Dıie VO  3 der Bundesregierurig für den vierten Reformteil
den Vorsorgeaufwendungen vermındern das ESt-Auf- (Famıilienlastenausgleich) ermittelten Steuermehreinnah-

inNnen haben für das KıiSt-Aufkommen keinen Intormations-kommen 1,621 Mrd Mıt der Verdopelung des Arbeit-
nehmerfreibetrages VO  ; 740 auf 480 ISt ıne Auf- WETIT, da gemäaifß 51 EStG 1in Verbindung m1t den ent-

kommensminderung be1 der ESt 1,46 Mrd verbunden. sprechenden Landesgesetzen ZUr Änderung der Kırchen-
urch das NECUE System des Famıilienlastenausgleichs eI- SteuergeSeTZe diıe Bemessungsgrundlage der 1S5t (ESt-
artet der Fiskus Steuermehreinnahmen VO 5,/7/85 Mrd., Schuld) 600 für das erst) Kind, 840 für das
denen jedoch Haushaltsmehrausgaben 1ın Ööhe VO:  _ zweıte Kınd und 1440 für jedes weıtere ınd verrin-

Mrd gegenüberstehen. Dıie sonstigen (gering- gert wırd. Mıt dieser Regelung (Abzug VO'  3 der ESt-
fügıgen) Änderungen durch das bewirken 1NS- Schuld) wırd tür den KıSt-Bereich die durch den Wegfall
SESAMT ESt-Mındereinnahmen VO 1,395 Mrd der Kinderfreibeträge hervorgerufene ESt-Mehrbelastung
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überkompensiert, da S$1e die KıSt-pflichtigen Eltern MI1It Dıie 1n der zweıten Komponente wıirksam gewordene Ver-
einer durchschnittlichen ESt-Belastung VO  3 weniıger als teilung aller ESt-Pflichtigen auf dıe einzelnen Steuer- bzw

0/9 1mM Vergleich D: bisherigen Freibetragsregelung Einkommensklassen 1St das Abbild eiıner bestimmten Eın-
(Abzug VO Einkommen) begünstigt. Das Ausmafß der kommenspyramıiıde. Dabej wurde e1n bestimmter Kon-
mi1it dieser Neuregelung verbundenen KıSt-Mindereinnah- Junkturverlauf prognostizlert, autft bestehende Steuerstati-
1iNeN 1St abhängig VO  3 der Anzahl der KıSt-pflichtigen stiken zurückgegriffen und (beruhend auf diesen Basıs-
Eltern, deren Kiınderzahl und deren durchschnittlicher werten) komplizierte Hochrechnungen durchgeführt. Die
ESt-Belastung. Aus diesem Grunde 1St dıeser vierte) Aussage, da{fß auf Grund des mıiıt KıSt-Mınder-
Reformteil bei unNnseren Berechnungen eliminieren. einnahmen ın SÖhe VO  3 0,713 Mrd rechnen 1St,

behält ıhre Gültigkeıit, WEeNn sıch die KıSt-Pflichtigen nach
2808 — 0,2 6858 978 —0,09 5,785) den yleichen Verhältniszahlen auf die Steuer- bzw Eın-
ı5T E JS Mrd kommensklassen verteılen, W 1e die Gesamtheit der ESt-

Pflichtigen.
Dieses Ergebnis zeıigt KıSt-Mındereinnahmen durch das

(bei Ausklammerung der Familienlastenausgleichs- ıne wahrscheinliche Abweichung (und die damıit verbun-
regelung) 1n öhe VO:  3 0,713 Mrd Das entspricht, dene Fehlerquelle) ließe sıch durch dıe Verwendung 1St-
bezogen auf die bisherige öhe der 15t (für 1974 spezifischer Basıszahlen umgehen. Zu diıesem Zwecke ware
7/,584 352 Mrd DM), einer Verringerung 9,4 0/9 die für jede Diözese bzw Landeskirche zutreftende Ver-
Als Marginalıe bleibt anzumerken, daß sıch für die ten- teilung der KıSt-Pflichtigen auf die einzelnen Steuer-
denziell VO  m; der Steuerreform mehrbelasteten Steuer- bzw Einkommensklassen ermuitteln Das Produkt Au

pflichtigen der höchsten Einkommensklassen die 15t nıcht „Anzahl der KıSt-Pflichtigen 1n der Jjeweılıgen Einkom-
mıt 99/9 VO der ESt-Schuld bemißt, sondern nach eiınem mensklasse“ und VO  — der Bundesregierung veröftentlich-
bestimmten Prozentsatz (überwiegend: 4 0/0) des VOI- ten (und durch das Institut „Finanzen und Steuern“
steuernden Einkommensbetrages (KıSt-Kappung), —- erganzten ®) „einkommensklassenspezifischen Steuerbela-
durch diıe gENANNTLEN KıSt-Mındereinnahmen geringfüg1g stungsänderungen Je Steuerpflichtigen“, summıert über alle
vergrößert werden. Eınkommensklassen, erg1bt die Auswirkungen des betref-
Dıie vorgestellten Berechnungen beruhen aut den at- fenden Retormteils auf die Ööhe der KıSt. Die Summe
lıchen Zahlenangaben den einzelnen Retormteilen un der Teilergebnisse jedes einzelnen Reformteils zeıgt das
übertragen damıt die Prämuissen der staatlıchen Steuer- korrekt ermuittelte Untersuchungsergebnis: Dıiıe Auswir-
schätzungen auf dıe vorliegende Untersuchung. iıne Inter- kungen des autf das KıSt-Aufkommen.
pretatıon des erarbeıteten Resultats ohne Kenntnıiıs der Daniel Koths
ıhm zugrunde liegenden Annahmen tührt Mißverständ-
nıssen und Fehlschlüssen, die durch die folgenden An-

Marre Hoffacker, Das Kirchensteuerrecht 1MmM Land Nordrhein-merkungen vermıeden werden sollen Be1 der Quantıi- Westfalen, Kommentar ZU Gesetz ber die Erhebung VO:  — Kırchen-fizierung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen des teuern 1m Land Nordrhein-Westfalen, Band 76 der Aschendorfis
Juristische Handbücherei, ünster Westf.) ,16durch die Bundesregierung haben VOT allem Z W Ee1 Böhlig,

Komponenten zusammengewirkt: 5>ystem und Probleme des Kirchensteuerrechts, Dıss. Jur.; Göttingen
1964, 215 Rose, Die Steuerbelastung der Unternehmung,die Je nach Einkommensklasse für den einzelnen ESt- Grundzüge der Teilsteuerrechnung, Wiesbaden 19751 73 Bul-

Pflichtigen unterschiedliche Steuerbelastungsänderung letin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 1974,
Nr 90, 924 J Schmölders ermittelte In den „Kölner Grund-durch das EStRG satzen Zur Berechnung der Kiırchensteuer“ für dıe evangelische Kırche
1m Gebiet Nordrhein-Westtalens Zuhilfenahme der ESt- unddie Anzahl der ESt-Pflichtigen 1n den jeweıligen Steuer-

bzw Einkommensklassen (also aufgeteilt nach Ledi- KıSt-Statistiken eıne vergleichbare Verteilung. Instıitut „Fınan-
zen un!' Steuern“, Brief Nr 150 Die belastungsmäßigen Auswirkun-

SCIl, Verheirateten und Kinderzahl). Cn der Steuerretorm 1975
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Papst Paul VL. hat erneut auf 1e Bedeutung der äufigen nung War dıe VO bıs August 1ın Florenz stattfindende
Beichte hingewiesen un: die Vorschrift bekräftigt, da{fß der Liturgische Woche Italiens zu Thema „Versöhne dıch miıt
erste Empfang des Bußsakramentes der Erstkommunion VOI' - dem Vater 1n Christus und in der Kırche“. In seiner VO  3

ausgehen musse. Der aktuelle Anlaß für die päpstliche rmah- Kardıinalstaatssekretär Jean Vıillot unterzeichneten Grußbot-


